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I. Strafrecht im Wandel

Das Strafrecht ist nicht ein vom Gesetzgeber einmal behauener Monolith, der für alle Zeiten für die Bürger als Mahnmal aufgestellt wird. Es wird permanent verändert, zunehmend schneller und häufiger. Zurzeit hat die Sicherungsverwahrung „Konjunktur“. Sicherungsverwahrung ist der tendenziell lebenslängliche Wegschluss nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe. Insbesondere gefährliche Sexualstraftäter sollen damit auf Dauer weggeschlossen werden. Jetzt kann die Sicherungsverwahrung auch nachträglich bei Jugendlichen und Heranwachsenden angeordnet werden, die zu einer Jugendstrafe von wenigstens 7 Jahren verurteilt wurden. Bei Heranwachsenden, die nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden, konnte schon vorher die Sicherungsverwahrung vorbehalten oder nachträglich angeordnet werden. Hieran wird deutlich, dass Strafgesetze nicht aus einem Gerechtigkeitshimmel fallen, sondern von gesellschaftspolitischen Einschätzungen der Kriminalitätsbedrohungen sowie der Wirkung von Strafen abhängig sind. Werden vermehrt Bedrohungen wahrgenommen, nicht nur Kriminalitätsbedrohungen, werden existenzielle Bedrohungen wahrgenommen und ist der Glaube an die Effizienz der Strafe ungebrochen, wird das Strafrecht verschärft. Strafrecht wird zurückgenommen, wenn Kriminalität im Allgemeinen oder bestimmte Kriminalitätsformen nicht als so gefährlich erscheinen oder wenn effektivere Mittel zur Verhinderung solcher Straftaten zur Verfügung stehen. Zurzeit ist der Mainstream auf Strafverschärfung ausgerichtet. Strafrechtspolitik, auch Jugendstrafrechtspolitik, verläuft in Wellen, wird letztlich vom Zeitgeist bestimmt. Dieser Zeitgeist wird zunehmend medial konstruiert.

II. Neue Reformdebatte zum Jugendstrafvollzug

Der Strafvollzug, auch der Jugendstrafvollzug war bis vor kurzem kein Gegenstand der öffentlichen Debatte. Auch in der Fachwelt war es nach Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes im Jahr 1976 ruhig geworden, von der Privatisierungsdebatte abgesehen. Es gab zwar noch einige aufsehenerregende Gerichtsentscheidungen, so die Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit der bisherigen Entlohnung der Gefangenenarbeit aus dem Jahr 1998 oder die Entscheidungen von Oberlandesgerichten zu den Anforderungen an Zellengröße und Zellenausstattung. Große Skandale im Vollzug gab es nicht, schon gar nicht Gefangenenrevolten, wie wir sie z. T. aus anderen Ländern kennen. Die Situation hat sich grundlegend verändert.

Zwei Ereignisse aus dem Jahr 2006 haben die Diskussion über den Jugendstrafvollzug nachdrücklich belebt, ja eine neue Reformdebatte angestoßen. Das erste Ereignis war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.05.2006, mit dem der bisherige Jugendstrafvollzug für verfassungswidrig erklärt wurde, weil für die mit dem Vollzug verbundenen Eingriffe in Grundrechte der Gefangenen keine ausreichenden gesetzlichen Grundlagen bestanden. Das zweite Ereignis war der Gefängnismord vom 11.11.2006 in der Jugendvollzugsanstalt Siegburg. Beide Ereignisse haben offen gelegt, dass es im Jugendstrafvollzug einen erheblichen Besserungsbedarf gibt. Diesem Besserungsbedarf soll mit den neuen Ländergesetzen zum Jugendstrafvollzug entsprochen werden. Und dies ist der dritte Grund für die neue Strafvollzugsdebatte: Die Verlagerung der Zuständigkeit für die Gesetzgebung im Strafvollzug auf die Bundesländer im Zuge der sog. Föderalismusreform. Es wurden nicht nur neue Gesetze zum Jugendstrafvollzug verabschiedet, einige Länder haben das StVollzG abgelöst durch ein neues Gesetz zum Erwachsenenstrafvollzug, z. Zt. werden Untersuchungshaftvollzugsgesetze in den Länderparlamenten diskutiert. Ich sagte bewusst sog. Föderalismusreform. Fast alle Fachleute, viele Berufsverbände hatten sich gegen die Verlagerung der Zuständigkeit ausgesprochen, weil damit eine Rechtszersplitterung droht, wo wir doch auf der anderen Seite eine europäische Rechtsvereinheitlichung anstreben. Unterschiedliche Vollzugsgesetze erschweren die Bildung von länderübergreifenden Vollzugsgemeinschaften, führen zu Rechtsproblemen bei einem Verschub in andere Bundesländer, begünstigen einen Gefangenentourismus. Gefangene werden – mit Hilfe von Scheinverlobungen – in das Bundesland streben, das ihnen von Gesetzes wegen Vorteile im Vollzug verspricht. Weil die Länder den Vollzug bezahlen müssen, besteht die Gefahr, dass schon die Gesetze restriktiv im Hinblick auf Ausbildung, Arbeit und Betreuung formuliert werden. Es ist ein Wettbewerb der Schäbigkeit befürchtet worden. Dies gilt es zu überprüfen. Das BVerfG
 hat uns dazu aufgefordert: 

Die gesetzlichen Vorgaben für die Ausgestaltung des Vollzugs müssen zudem auf sorgfältig ermittelten Annahmen und Prognosen über die Wirksamkeit unterschiedlicher Vollzugsgestaltungen und Behandlungsmaßnahmen beruhen (vgl. BVerfGE 106, 62 [152] = NJW 2003, 41). Der Gesetzgeber muss vorhandene Erkenntnisquellen, zu denen auch das in der Vollzugspraxis verfügbare Erfahrungswissen gehört, ausschöpfen (vgl. BVerfGE 50, 290 [334] = NJW 1979, 699) und sich am Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse orientieren (vgl. BVerfGE 98, 169 [201] = NJW 1998, 3337 = NStZ 1998, 478 L).

Und weiter fordert das BVerfG eine Nachbesserungspflicht ein:

Die Verpflichtung, der gesetzlichen Ausgestaltung des Vollzugs möglichst realitätsgerechte Annahmen und Prognosen zu Grunde zu legen, wirkt auch in die Zukunft. Mit Rücksicht auf das besonders hohe Gewicht der grundrechtlichen Belange, die durch den Jugendstrafvollzug berührt werden, ist der Gesetzgeber zur Beobachtung und nach Maßgabe der Beobachtungsergebnisse zur Nachbesserung verpflichtet (vgl. BVerfGE 88, 203 [310] = NJW 1993, 1751 = NStZ 1993, 483 L). Der Gesetzgeber muss daher sich selbst und den mit der Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen befassten Behörden die Möglichkeit sichern, aus Erfahrungen mit der jeweiligen gesetzlichen Ausgestaltung des Vollzugs und der Art und Weise, in der die gesetzlichen Vorgaben angewendet werden, und dem Vergleich mit entsprechenden Erfahrungen außerhalb des eigenen räumlichen Kompetenzbereichs zu lernen. In diesem Zusammenhang liegt vor allem die Erhebung aussagefähiger, auf Vergleichbarkeit angelegter Daten nahe, die bis hinunter auf die Ebene der einzelnen Anstalten eine Feststellung und Bewertung der Erfolge und Misserfolge des Vollzugs – insbesondere der Rückfallhäufigkeiten – sowie die gezielte Erforschung der hierfür verantwortlichen Faktoren ermöglichen. Solche Daten dienen wissenschaftlicher und politischer Erkenntnisgewinnung sowie einer öffentlichen Diskussion, die die Suche nach besten Lösungen anspornt und demokratische Verantwortung geltend zu machen erlaubt.

Das ist die verfassungsgerichtliche Einforderung der Nachhaltigkeit.

III. Daten zum Jugendstrafvollzug

Zunächst einige Vollzugsdaten, um uns das quantitative und qualitative Ausmaß des Jugendstrafvollzugs vor Augen zu führen.

1. Gefangenenzahlen insgesamt 

	Jahr
	Gefangene

insgesamt*


	U-Gefangene
	Anteil U-Haft in %

	1980
	51889
	14929
	28,8

	1981
	53597
	15636
	29,2

	1982
	57277
	16539
	28,9

	1983
	55816
	14600
	26,2

	1984
	53166
	13303
	25,0

	1985
	50255
	12254
	24,4

	1986
	45666
	11373
	24,9

	1987
	44903
	11527
	26,1

	1988
	44804
	11703
	26,1

	1989
	43900
	12222
	27,8

	1990
	44355
	14070
	31,7

	1991**
	45892
	14415
	31,4

	1992
	49106
	18370
	37,4

	1993
	59833
	21787
	36,4

	1994***
	60289
	20203
	33,5

	1995
	61108
	19787
	32,3

	1996
	64680
	20440
	31,6

	1997
	68029
	19935
	29,3

	1998
	69917
	19049
	27,2

	1999
	69214
	17661
	25,5

	2000
	70252
	17524
	24,9

	2001
	70203
	17431
	24,8

	2002
	70977
	16853
	23,7

	2003
	79153
	16785
	21,2

	2004
	79452
	15783
	19,8

	2005
	78664
	15228
	19,3

	2006
	76629
	13330
	17,3

	2007
	72656
	12357
	17,0

	2008
	72259
	11577
	16,0


* Straf- und Untersuchungshäftlinge

** früheres Bundesgebiet ohne Hamburg

*** Gesamtdeutschland

Die Gefangenenzahlen sind zwar im Vergleich zum Höchststand mit knapp 80.000 im Jahr 2004 gesunken, aber im Vergleich zu 1994 mit 60000 haben wir es doch mit einer deutlichen Steigerung zu tun: knapp 20 %. Erfreulich aus rechtsstaatlicher Sicht ist der deutliche Rückgang der U-Haft.

2. Gefangenenzahlen und Altersstruktur

	Jahr
	insgesamt
	Anteil an den Strafgefangenen 
u. Sicherungsverwahrten
aller Altersgruppen
	14–17
Jahre
	18–20
Jahre
	21 Jahre und mehr

	1970
	4 759
	13,2 %
	724
(15,2 %)
	2 888
(60,7 %)
	1 138
(23,9 %)

	1980
	6 490
	15,4 %
	760
(11,7 %)
	3 494
(53,8 %)
	2 236
(34,5 %)

	1985
	6 360
	13,1 %
	631
(9,9 %)
	3 238
(50,9 %)
	2 491
(39,2 %)

	1990
	4 197
	10,8 %
	310
(7,4 %)
	1 901
(45,3 %)
	1 986
(47,3 %)

	1995
	4 980
	10,7 %
	545
(10,9 %)
	2 354
(47,3 %)
	2 081
(41,8 %)

	2000
	7 396
	12,2 %
	911
(12,3 %)
	3 663
(50,0 %)
	2 822
(38,2 %)

	2003
	7 276
	11,6 %
	822
(11,3 %)
	3 511
(48,3 %)
	2 943
(40,4 %)

	2004
	7 304
	11,5 %
	758
(10,4%)
	3 501
(47,9 %)
	3 045
(41,7 %)

	2005
	7 061
	11,1 %
	727

(10,3%)
	3 422

(48,5%)
	2 912

(41,2%)

	2006
	6 995
	10,9 %
	740

(10,6%)
	3 313

(47,4%)
	2 942

(42,1%)

	2007
	6 989
	10,8 %
	780

(11,2%)
	3 340

(47,8%)
	2 869

(41,1%)

	2008
	6 557
	10,6 %
	663

(10,1%)
	3 181

(48,5%)
	2 713

(41,4 %)


Die Statistik zeigt, dass im Zeitraum 1980 – 1985 die Gefangenenzahlen ihren ersten absoluten Höchststand hatten, danach bis zur Wiedervereinigung deutlich zurückgegangen sind (von März 1983 bis Sept. 1989 um 46 %). Von 1995 (Gesamtdeutschland) ist die Anzahl wiederum deutlich gestiegen, von knapp 5000 auf knapp 7400 im Jahr 2000 mit einer sinkenden Tendenz in den letzten Jahren. Trotzdem ist seit 1995 die Gefangenenzahl bis heute um 31,7 % gestiegen. Dem entspricht der prozentuale Anteil an der Gesamtpopulation der Strafgefangenen, der heute bei knapp 11 % liegt.

In der Altersstruktur zeigt sich, dass sich der Jugendstrafvollzug mehr und mehr zu einem Jungerwachsenenvollzug entwickelt. Nur ca. 10 % der Gefangenen sind Jugendliche. Hierbei sind zusätzlich die Gefangenen zu berücksichtigen, die gem. § 91 Abs. 1 JGG aus dem Jugendstrafvollzug herausgenommen werden. Am 30. 11. 2006 waren dies 2.053 Gefangene. Diese Zahl ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen, im Jahr 1995 waren es nur 861 Gefangene.

3. Geschlecht, Personenstand, Ausländeranteil

	Jahr
	männlich
	weiblich
	verheiratet
	geschieden
	Ausländer

	1990
	4 087
	110
	164
	15
	777

	1995
	4 815
	129
	170
	12
	1 567

	2000
	7 192
	204
	178
	19
	1 605

	2003
	7 010
	266
	127
	11
	1 284

	2004
	7 000
	304
	136
	14
	1 386

	2005
	6 797
	264
	137
	10
	1 297

	2006
	6 705
	290
	95
	8
	1 291


Wie die Jugendkriminalität ganz überwiegend männlich ist, so sind auch die Gefangenen im Jugendstrafvollzug ganz überwiegend männlichen Geschlechts.

Aus den Zahlen ergibt sich weiterhin, dass der Ausländeranteil bis zur Jahrtausendwende deutlich zugenommen hat. Die Hauptproblemgruppe im Jugendstrafvollzug sowie in der U-Haft sind heute ausländische Gefangene mit Einschluss der so genannten Spätaussiedler, die nominell Deutsche sind, auf Grund fehlender oder mangelnder Sprachkenntnisse, auf Grund kultureller Eigenarten bis hin zu besonderen Essensgewohnheiten sowie auf Grund gesellschaftlicher Ausgrenzungen und fehlender Perspektiven für die Zeit nach ihrer Entlassung. Dies führt in einigen Anstalten zu einer subkulturellen Bandenbildung. Eine Umfrage zur ethnischen Zusammensetzung (Stichtag 30.4.1998) bei 19 Jugendstrafanstalten in 10 westlichen Bundesländern hatte folgendes Ergebnis:

Aussiedler: 10,0 %

Sonstige Deutsche: 54,8 %

Türken: 16,3 %

Sonstige Ausländer: 18,9 %.

Ein kleiner Teil der Gefangenen ist verheiratet, wenige schon geschieden, wobei zu berücksichtigen ist, dass feste Partnerschaften heute zunehmend ohne Trauschein eingegangen werden. 

4. Deliktsstruktur

Die meisten Gefangenen in Jugendstrafanstalten „sitzen ein“ wegen Eigentums- und Vermögensdelikten (33,5 %) gefolgt von Raub/Erpressung mit 25,7 % und Gewaltdelikten mit 22,9 % (Daten aus dem Jahr 2005). Drogendelikte haben einen Anteil von 7,4 %, Sexualdelikte von 3,6 %. In den einzelnen Bundesländern zeigen sich aber deutliche Unterschiede. So ist der Anteil der Gewalttäter in den neuen Bundesländern erheblich größer. Obwohl relativ wenige Gefangene wegen Drogendelikten inhaftiert sind und ihr Anteil sogar in den letzten Jahren von 9,5 % im Jahre 2000 auf 7,4 % im Jahre 2005 zurückgegangen ist, wird das Drogenproblem in den Anstalten als groß bezeichnet. 

5. Psycho-soziale Situation

Die Gefangenen im Jugendstrafvollzug weisen im Durchschnitt erhebliche Defizite in der Schulausbildung auf. 1995 hatten nach einer repräsentativen Befragung 60 % keinen Schulabschluss. In der Jugendanstalt Schleswig hatten im Zeitraum 2001 – 2003 10,7 % keinen Abschluss in der Förderschule und 36,2 % keinen Abschluss in der Hauptschule. Viele junge Gefangene haben in der Arbeitswelt keine persönliche Befriedigung und Anerkennung erfahren, umgekehrt nur Mißerfolge. Die Folge davon ist eine Arbeitsentwöhnung und eine mangelnde Fähigkeit, sich in Arbeitsprozesse einzugliedern. Zur weiteren Kennzeichnung der Gefangenen heißt es in den Ergebnissen des Arbeitskreises 1 des Deutschen Jugendgerichtstages aus dem Jahre 2007 in Freiburg: „Im Jugendstrafvollzug findet sich eine Konzentration von Problemen, unter denen Gewalt, zerbrochene oder erst gar nicht entstandene Bindungen an die Gesellschaft, Ausfall von Selbstkontrolle, psychische und psychiatrische Belastungen und Drogenaffinität besondere Bedeutung haben.“ (ZJJ 2007, 432).

IV. Strukturierung der Gesetze

Nun aber zu den neuen Jugendstrafvollzugsgesetzen. Die Gesetze lassen sich in drei Gruppen einteilen. Da ist einmal die Gruppe von 9 Bundesländern, die sich zu einem möglichst einheitlichen Gesetz verabredet und in kürzester Zeit einen Musterentwurf vorgelegt hat. Es ist dies der so genannte Neuner-Entwurf. Sachsen hat sich später diesem Entwurf weitgehend angeschlossen. Die Kooperationsländer sind: Brandenburg, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen. Diese Gesetze nenne ich Angleichungsgesetze. Die zweite Gruppe sind die Länder, die sich nicht diesem Musterentwurf angeschlossen haben, die ein eigenständiges Jugendstrafvollzugsgesetz für das jeweilige Bundesland entwickelt haben. Es sind dies die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Diese Gesetze nenne ich Individualgesetze. Die dritte Gruppe bilden die Bundesländer Bayern, Hamburg und Niedersachsen, die den Strafvollzug insgesamt neu geregelt haben, wobei der Jugendstrafvollzug nur Teil dieser Gesamtrevision ist. Diese Gesetze bezeichne ich als Gesamtrevision.

Strukturierung der Gesetze zum Jugendstrafvollzug:

	Angleichungsgesetze
	Individualgesetze
	Gesamtrevision

	Brandenburg
	Baden-Württemberg
	Bayern

	Bremen
	Hessen
	Hamburg

	Berlin
	Nordrhein-Westfalen
	Niedersachsen

	Mecklenburg-Vorpommern
	
	

	Rheinland-Pfalz
	
	

	Saarland
	
	

	Sachsen-Anhalt
	
	

	Schleswig-Holstein
	
	

	Thüringen
	
	

	Sachsen
	
	


Die Position der drei Bundesländer Bayern, Hamburg und Niedersachsen, wonach der Jugendstrafvollzug nur als Teilgebiet im Rahmen einer Gesamtrevision geregelt wird, widerspricht tendenziell internationalen wie verfassungsrechtlichen Vorgaben. Auch Baden-Württemberg strebt z. Zt. ein einheitliches Gesetz für den Freiheitsentzug an, während umgekehrt in Hamburg ein reformiertes Jugendstrafvollzugsgesetz in Vorbereitung ist. Ich zitiere das Bundesverfassungsgericht: „Erwachsenen- und Jugendstrafvollzug haben es im Gegenteil mit so unterschiedlichen Sachverhalten zu tun, dass das Strafvollzugsgesetz in seiner geltenden Fassung den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine gesetzliche Regelung des Jugendstrafvollzugs auch dann nicht entspräche, wenn seine Anwendung für den Jugendstrafvollzug ausdrücklich vorgesehen wäre. Für den Jugendstrafvollzug bedarf es gesetzlicher Grundlagen, die auf die besonderen Anforderungen des Vollzuges von Strafen an Jugendlichen und ihnen gleich stehenden Heranwachsenden zugeschnitten sind.“ (NJW 2006, 2095). Hinzu kommt, dass in diesen Gesetzen eine Verweisungstechnik Eingang gefunden hat, die die Gesetze z. T. nur noch für Juristen lesbar macht.

V. Kritikpunkte

1. Selbständige Anstalten

Der Grundsatz lautet, dass Jugendstrafe in eigenständigen Jugendstrafanstalten vollzogen wird. So hieß es bislang auch in § 92 Abs. 1 JGG. Die meisten Bundesländer lassen aus organisatorischen Gründen zu, junge Gefangene auch zusammen mit erwachsenen Gefangenen unterzubringen. Eine solche gemeinsame Unterbringung von jungen und erwachsenen Gefangenen mag bei weiblichen Gefangenen noch hinnehmbar sein, weil die Zahl der jungen weiblichen Gefangenen zu klein ist, um einen eigenständigen Jugendstrafvollzug zu organisieren. Eine gemeinsame Unterbringung bei männlichen Gefangenen ist nicht akzeptabel. So heißt es ausdrücklich im Artikel 10 Abs. 3 des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte: „Jugendliche Straffällige sind von Erwachsenen zu trennen und ihrem Alter und ihrer Rechtsstellung entsprechend zu behandeln.“ Positiv ist anzumerken, dass in den meisten Gesetzen die Einrichtung einer sozialtherapeutischen Abteilung bzw. Anstalt vorgesehen ist. Allerdings fehlen Bestimmungen, in denen die Voraussetzungen für eine derartige Unterbringung sowie die Ausgestaltung geregelt sind.

2. Vollzugsziel und Aufgaben des Vollzuges

Die Vollzugszielbestimmung ist für den Strafvollzug von außerordentlicher Bedeutung. Darin drückt sich gleichsam die Vollzugsphilosophie aus. In den Angleichungsgesetzen wird das Vollzugsziel unter der Überschrift „Ziel und Aufgabe“ wie folgt definiert: „Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Gleichermaßen hat er die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen.“ Ähnliche Formulierungen finden sich in den Gesetzen von Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Damit wird versucht, den Konflikt zwischen Resozialisierung und Sicherheit der Allgemeinheit mit einer Aufsplittung in Ziel und Aufgabe zu lösen. Dieser Versuch ist misslungen, zumal zwischen dem Resozialisierungsziel und der Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, eine Gleichrangigkeit aufgestellt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat demgegenüber eine andere Rangfolge formuliert und hierbei auf den § 2 Strafvollzugsgesetz ausdrücklich Bezug genommen: „Der Vollzug der Freiheitsstrafe muss auf das Ziel ausgerichtet sein, dem Inhaftierten ein künftiges straffreies Leben in Freiheit zu ermöglichen. Dieses – oft auch als Resozialisierungsziel bezeichnete – Vollzugsziel der sozialen Integration, für den Erwachsenenvollzug einfach gesetzlich in § 2 Satz 1 Strafvollzugsgesetz festgeschrieben, ist im geltenden Jugendstrafrecht als Erziehungsziel verankert (§ 91 Abs. 1 JGG). … Zugleich folgt die Notwendigkeit, den Strafvollzug auf das Ziel der Resozialisierung auszurichten, auch aus der staatlichen Schutzpflicht für die Sicherheit aller Bürger. Zwischen dem Integrationsziel des Vollzugs und dem Anliegen, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, besteht insoweit kein Gegensatz.“ (NJW 2006, 2095). Mit dem letzten Satz wird kein eigenständiges Vollzugsziel (Sicherheit aller Bürger) formuliert, sondern nur eine zusätzliche Begründung für das Vollzugsziel „Resozialisierung“ abgegeben. Mit der gleichrangigen Vollzugsaufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, wird vernebelt, dass es gerade für einen Resozialisierungsvollzug keine absolute Sicherheit der Bürger geben kann, dass dieser notwendigerweise im Rahmen von Vollzugslockerungen sowie im Rahmen des offenen Vollzuges Risiken mit sich bringt. Mit einer Gleichrangigkeit der beiden Ziele bzw. Aufgaben wird eine Beliebigkeit eingeführt, die sich an den jeweiligen administrativen Vorgaben orientiert. Diese Einwände gelten naturgemäß erst recht gegen die in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg verabschiedeten Regelungen, in denen der Schutz der Allgemeinheit eine Vorrangstellung erhalten hat. Man hätte das Vollzugsziel auf die Resozialisierung der Gefangenen begrenzen sollen. Den Schutz der Anstaltsbediensteten sowie der Mitgefangenen hat man ja auch nicht ausdrücklich betont.

Soweit in den Gesetzen gefordert wird, den Vollzug erzieherisch zu gestalten, entspricht dies der guten Tradition des „Erziehungsstrafrechts“. Dies deckt sich auch mit dem neuen § 2 Abs. 1 JGG. 

„§ 2
Ziel des Jugendstrafrechts; 
Anwendung des allgemeinen Strafrechts“

„(1) Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.“

Erziehung ist die Methode, ist der Weg, das Ziel ist die Resozialisierung. Meiner Ansicht nach hätte man sich wie im letzten Entwurf der Bundesregierung mit dem Begriff des Förderns begnügen sollen, zumal bei Volljährigen weder Eltern noch dem Staat, der ja nur die Eltern vertreten kann, ein Erziehungsrecht zukommt. 

In der Begründung des Entwurfs der Bundesregierung aus dem Jahr 2006 (Seite 15) heißt es hierzu: „Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Auffassungen zum Inhalt des gesetzlich nicht definierten Begriffs der Erziehung hat der Entwurf den Begriff der Förderung gewählt. Dieser bringt präziser und positiver zum Ausdruck, dass die Gefangenen im Jugendstrafvollzug aktiv an dem Prozess der persönlichen Weiterentwicklung mit dem Ziel der Übernahme von Eigenverantwortung unter Beachtung der Rechtsordnung mitarbeiten und nicht lediglich vollzugliche Maßnahmen hinnehmen sollen. Der Förderbegriff dürfte zudem größere Akzeptanz bei der hiervon betroffenen, mehrheitlich volljährigen Klientel finden, deren Haltung der Verweigerung und Ablehnung staatlicher Autorität sich zu konstruktiver Mitarbeitsbereitschaft und Einsichtsfähigkeit entwickeln soll. Durch seine Verwendung wird der Auftrag des Jugendstrafvollzuges, nicht eine äußere Anpassung der Gefangenen an die Anstaltsordnung, sondern eine dauerhafte positive Einstellungs- und Verhaltensänderung herbeizuführen, verdeutlicht.“

Dem ist zuzustimmen.
 Fördern setzt auf vorhandene, möglicherweise versteckte Entwicklungsmöglichkeiten beim Gefangenen, will nicht allein Fehlentwicklungen beseitigen. 

3. Mitwirkungspflicht

In den Angleichungsgesetzen heißt es: „Die Gefangenen sind verpflichtet, an der Erreichung des Vollzugszieles mitzuwirken. Ihre Bereitschaft hierzu ist zu wecken und zu fördern.“ Ähnlich lautet die Formulierung in den anderen Ländergesetzen. Diese Mitwirkungspflicht erscheint problematisch. So heißt es im Arbeitskreis 1 des Deutschen Jugendgerichtstages in Freiburg: „Junge Gefangene sollten zur Mitarbeit am Vollzugsziel motiviert werden. Eine allgemeine Pflicht zur Mitwirkung am Ziel des Jugendstrafvollzugs eröffnet nicht akzeptable Risiken einer Durchsetzung mit disziplinarischen Mitteln sowie der Sanktionierung von Verstößen mit schwer kontrollierbarer Versagung von Vollzugslockerungen.“ (ZJJ 2007, 432). Bezeichnend für die Motivation der Gesetzesverfasser ist die Begründung im bayerischen Gesetzesentwurf (Seite 96): „Während in Art. 6 Abs. 1 an erwachsene Strafgefangene lediglich ein Appell zur Mitwirkung an der Behandlung ergeht, wird den jungen Gefangenen in Abs. 2 unmissverständlich klar gemacht, dass das Gesetz ein bloßes Absitzen der Jugendstrafe nicht duldet.“. Damit wird Resozialisierung gleichsam verordnet. Das ist erzieherisch problematisch, verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Man darf bzw. muss dem Gefangenen Einzelpflichten auferlegen wie die Arbeitspflicht, wie die Hausordnung einzuhalten, - eine gesetzliche Schulpflicht gilt selbstverständlich auch im Vollzug - eine umfassende Selbstverpflichtung zur Resozialisierung widerspricht dem Menschenbild unserer Verfassung, der Menschenwürde. Dem Gefangenen muss es gestattet sein, die Strafe für sich abzulehnen. Ich spreche von einer emanzipativen Resozialisierung, ich werde hierauf zurückkommen. Und es gibt auch in einem Rechtsstaat ungerechte Strafen.

4. Elternbeteiligung

Die Elternrechte kommen bei den minderjährigen Gefangenen in den Gesetzen zu kurz. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt und mit Nachdruck die Berücksichtigung der Elternrechte im Jugendstrafverfahren eingefordert (zuletzt BVerfG NJW 2003, 2004). Auch wenn aus der kriminologischen Forschung bekannt ist, dass sehr viele Gefangene aus desolaten Elternhäusern stammen und viele Eltern nicht fähig bzw. bereit sind, sich konstruktiv in die Vollzugsarbeit einzubringen, muss hier mehr geschehen, auch deshalb, weil ein Teil der Gefangenen nach der Entlassung wieder in die Elternhäuser zurückkehrt und die Fortwirkung der Resozialisierungsmaßnahmen vom Elternverhalten stark beeinflusst wird. So ist nicht nur eine Unterrichtung, sondern auch eine Mitwirkung in Form der Konsultation bei der Aufstellung des Vollzugs-/Förderplans sowie bei der Entlassungsvorbereitung geboten. Man muss versuchen, die Eltern wie auch Angehörige, wie insbesondere Lebenspartner in die Vollzugsbemühungen einzubinden. Deren Beteiligung ist ein wichtiges Resozialisierungsmittel. 

5. Offener bzw. geschlossener Vollzug und Vollzugslockerungen

In den Angleichungsgesetzen heißt es: „Die Gefangenen werden im geschlossenen oder offenen Vollzug untergebracht.“ Damit wird zunächst eine Gleichrangigkeit signalisiert. Im Weiteren werden aber besondere Voraussetzungen für die Unterbringung im offenen Vollzug aufgestellt, womit praktisch ein Vorrang des geschlossenen Vollzugs postuliert wird. In den Gesetzen von Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen wird eine noch klarere Sprache gesprochen: „Die Gefangenen werden grundsätzlich im geschlossenen Vollzug untergebracht.“ Mit dem Vorrang des geschlossenen Vollzugs wird dem nachgewiesenen besseren Resozialisierungserfolg im offenen Vollzug nicht Rechnung getragen. Quantitativ wird man den offenen Vollzug nicht als Regelvollzug einrichten können. Qualitativ muss er aber als Vorrangsvollzug definiert werden. Ich nenne deshalb den offenen Vollzug nicht den Regelvollzug, sondern den Vorrangvollzug.

Soweit Vollzugslockerungen davon abhängig gemacht werden, dass der Gefangene seiner Mitwirkungspflicht nachkommt, ergibt sich hier ein Einfallstor für die Versagung von Resozialisierungsmaßnahmen. Man muss es immer wieder betonen: Vollzugslockerungen sind keine Vergünstigungen, sie sind Resozialisierungsmaßnahmen. 

6. Wohngruppenvollzug und Einzelunterbringung

Alle Gesetze sehen den Wohngruppenvollzug vor, wie ihn das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung gefordert hat. Für die Praxis ist entscheidend: 

Wer wird als ungeeignet definiert für den Wohngruppenvollzug?

Wie groß ist die Anzahl der Gefangenen in einer Wohngruppe?

Was wird der Wohngruppe an autonomer Regelung zugewiesen?

Wie erfolgt die Ausstattung der Wohngruppe und wie ist die Personalbetreuung?

Zur Größe wird allein in Hessen („in der Regel“ nicht mehr als 8 Gefangene), in Sachsen (12 Gefangene) und in Hamburg (mindestens 8, höchstens 15 Gefangene) eine Vorgabe gemacht. Die Einzelunterbringung während der Nacht dient der Privatsphäre und dem Schutz der Gefangenen, auch wenn manche Gefangene gar nicht allein untergebracht werden wollen, ja Angst vor der Einzelunterbringung haben. Sexuelle Übergriffe bis hin zur Tötung von Gefangenen haben die Landesgesetzgeber wachgerüttelt. Dementsprechend ist die Einzelunterbringung in der Regel vorgesehen. Ausnahmen sollten zeitlich (3 Tage) befristet werden. 

7. Institutionalisierung erzieherischer Maßnahmen

Unterhalb der Schwelle von Disziplinarmaßnahmen werden in den Gesetzen erzieherische Maßnahmen institutionalisiert. Joachim Walter, der Leiter der Jugendvollzugsanstalt Adelsheim, bezeichnet sie als apokryphe Disziplinarmaßnahmen. In den Ergebnissen des Arbeitskreises 1 des Deutschen Jugendgerichtstages in Freiburg heißt es dementsprechend hierzu: „Bei Konflikten sind mediative Verfahren vorrangig einzusetzen. Die Einführung einer Vorstufe zu Disziplinarmaßnahmen in Form erzieherischer Maßnahmen ist nicht empfehlenswert. Sie führt zu „apokryphen“ Disziplinarmitteln, zum Verlust an Verfahrensfairness und zu einer unzulässigen Umdeutung von Rechtspositionen in Privilegien.“ (ZJJ 2007, 432). 

8. Entlassungsvorbereitung

Für eine gelingende Resozialisierung ist eine frühzeitige und umfassende Entlassungsvorbereitung geboten. Für den Übergang aus der Unfreiheit in die Freiheit muss eine eigenständige Stelle – im Neudeutsch Übergangsmanagement – in den jeweiligen Anstalten geschaffen werden, die in enger Kooperation mit staatlichen Stellen (Bewährungshilfe, Jugendämtern, Arbeitsagenturen) sowie freien Trägern der Straffälligenhilfe die Gefangenen auf die Entlassung vorbereitet und begleitet. Diese Verpflichtung, den Übergang aus der Unfreiheit in die Freiheit vorzubereiten, wird zwar in den Gesetzen aufgestellt, sie bleibt aber relativ unbestimmt, vor allem erstreckt sie sich nicht auf die weitere Begleitung der Gefangenen. Ich habe vor einiger Zeit Essentialia für die Entlassungsvorbereitung und Entlassungsnachbetreuung formuliert:

Kein Gefangener darf ohne gültigen Personalausweis, ohne nötige Versicherungspapiere entlassen werden.

Für jeden entlassenen Gefangenen muss eine feste Bleibe nachgewiesen werden. Die Mietzahlungen in den ersten Monaten müssen geregelt sein.

Eine in den Anstalten begonnene Ausbildung muss fortgesetzt werden können. Da die Ausbildung in den Anstalten nur selten abgeschlossen wird, muss diese in Abstimmung mit den Handwerkskammern in Modulen erfolgen. Wenn draußen kein Ausbildungsplatz gefunden wird, muss es dem Gefangenen ermöglicht werden, in den Anstalten als Externer die Ausbildung fortzusetzen.

Im Falle von Arbeitslosigkeit muss mit dem Gefangenen abgeklärt werden, an welche Stelle genau er sich wenden muss, um Arbeitslosengeld zu erhalten.

Angehörige/Partner müssen in die Entlassungsvorbereitung einbezogen werden, es müssen insoweit während der Haftzeit Kontakte hergestellt und Gespräche geführt werden.

Vollzugslockerungen, Urlaub und offener Vollzug sind Grundbedingungen für die Entlassungsvorbereitung.

Soweit ein Bewährungshelfer im Falle der Entlassung auf Bewährung sowie im Falle der Führungsaufsicht bestellt wird, muss diese Bestellung so rechtzeitig erfolgen, dass der Bewährungshelfer noch während der Haftzeit Kontakt zu dem Probanden aufnimmt.

Im Vollzug durchgeführte Therapien müssen eine Fortsetzung in ambulant organisierten Therapien finden können.

Auch wenn kein Bewährungshelfer zum Einsatz kommt, muss eine persönliche Betreuung sichergestellt werden. Dies kann ein Bediensteter der Anstalt im Wege der Nachbetreuung sein oder ein Betreuer von außerhalb.

Bei jungen Gefangenen muss die Kooperation mit dem Jugendamt gesucht, notfalls die Mitverantwortung eingefordert werden.

Schulden müssen geregelt werden. Ein Entschuldungsplan muss aufgestellt werden.

Es muss eine verantwortliche Stelle für die Entlassungsvorbereitung installiert werden. Hierbei muss einerseits die Verantwortlichkeit des Vollzugs festgeschrieben und konkretisiert werden, andererseits muss die freie Straffälligenhilfe, müssen Hilfen außerhalb des Vollzugs, müssen ehrenamtliche Helfer einbezogen werden.

Es sollten Modellprojekte entwickelt werden für eine so organisierte Entlassungsvorbereitung und Entlassungsnachbetreuung. Eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation sind gefordert.

Alle Bemühungen im Strafvollzug müssen auf die Entlassung ausgerichtet sein, der Übergang aus der Unfreiheit in die Freiheit muss trainiert werden. Ich zitiere aus dem Konzept für den österreichischen Jugendstrafvollzug: „Um eine professionelle Entlassungsvorbereitung durchführen zu können, müssen bereits in der Zugangsphase dieser Zeitpunkt und die notwendigen Maßnahmen mitgedacht werden. Die letzten Monate bzw. Wochen des Vollzuges soll der Insasse Bewährungsschritte und Trainingsschritte in Freiheit in seinem sozialen Entlassungsumfeld absolvieren. Das bedeutet, dass von der Sonderanstalt Gerasdorf – in der Anstalt Gerasdorf wird der gesamte Jugendstrafvollzug in Österreich durchgeführt – gesteuert und ausgehend in den Gefangenenhäusern der Entlassungsvollzug finalisiert wird.“ Entlassungsvorbereitung und Entlassungsnachbetreuung müssen einen deutlich höheren Stellenwert im Strafvollzug erhalten, sie sind die Achillesferse des Strafvollzugs.

In diesem Zusammenhang sind die verpflichtende Bildung von Übergangsgeld, eine Eingrenzung der Kostenbeteiligung an medizinischen Leistungen sowie am Hausgeld und eine Erhöhung des Arbeitsentgelts zu fordern. Die derzeitige Entlohnung der Gefangenen mit umgerechnet 10,58 € pro Tag fällt im Vergleich zur österreichischen Regelung mehr als dürftig aus. Bei unserem EU-Nachbarn ist ein Satz von 4,50-6,80 € pro Stunde gesetzlich festgesetzt. Die Debatte um einen Mindestlohn muss auf die Vollzugsanstalten ausgeweitet werden, auch wenn die dort geleistete Arbeit schwer mit der in der freien Wirtschaft vergleichbar ist. Positiv ist zu bewerten,, dass in allen Ländergesetzen eine Ausbildungsbeihilfe geregelt ist: In § 57 der Angleichungsgesetze heißt es:


„§ 57 Ausbildungsbeihilfe, Arbeitsentgelt

(1) Gefangene, die während der Arbeitszeit ganz oder teilweise an einer schulischen oder beruflichen Orientierungs-, Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme oder an speziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung teilnehmen und die zu diesem Zweck von ihrer Arbeitspflicht freigestellt sind, erhalten hierfür eine Ausbildungsbeihilfe, soweit kein Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt besteht, die freien Personen aus solchem Anlass zustehen.“

VI. Notwendige Konkretisierungen durch Verwaltungsvorschriften

Es ist bereits deutlich geworden, dass manche Regelungen in den Gesetzen noch relativ unbestimmt sind. Konkretisierungen sind erforderlich z. B. hinsichtlich der Personalausstattung, des Wohngruppenvollzugs, der Haftraumgröße sowie der Ausgestaltung der sozialtherapeutischen Abteilungen bzw. Anstalten. Erst eine solche Konkretisierung entspricht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts, das für ein Jugendstrafvollzugsgesetz hinreichend genaue Vorgaben des Gesetzgebers für eine effektive Umsetzung der Resozialisierung verlangt. Es wird Aufgabe der ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht geforderten wissenschaftlichen Überprüfung des Jugendstrafvollzugs sein, inwieweit mit diesen Verwaltungsvorschriften und Hausordnungen die verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Praxiserfahrungen eingehalten werden.

VI. Fazit

Die Befürchtung, dass mit der Einrichtung der Länderzuständigkeit für den Strafvollzug ein Wettbewerb der Schäbigkeit einsetzt, hat sich für den Jugendstrafvollzug nicht bewahrheitet. Ein Bestenwettbewerb, wie sind die Gesetze optimal zu formulieren, um eine Resozialisierung der Gefangenen zu erreichen, hat allerdings auch nicht stattgefunden. Hierbei sollen die Verbesserungen und die Chancen, die die Gesetze eröffnen, nicht unterschlagen werden. Dieser Bestenwettbewerb muss in der Praxis nachgeholt werden. Dafür bieten, wie gesagt, die Gesetze eine Chance, sie stellen aber auch Risiken dar, wenn die notwendigen Konkretisierungen sich restriktiv vordergründig an den Sicherheitsbelangen der Gesellschaft orientieren. Vordergründig deshalb, weil bekanntlich die Resozialisierung der Gefangenen den besten Schutz der Gesellschaft abgibt. Ich komme damit zum Schluss auf die Forderung „emanzipative Resozialisierung“ zurück.

Emanzipativen Resozialisierungsbedarf gibt es bei den meisten Gefangenen, viele sind drogenabhängig, alkoholabhängig, viele haben psychische Probleme, viele haben in ihrer Kindheit Prügel bezogen, nicht wenige sexuellen Missbrauch erlitten, fast alle sind instabil, leiden unter Minderwertigkeitskomplexen aufgrund fortwährender Misserfolgserfahrungen, vielen ist so die Ehre genommen, wie in der Erzählung von Friedrich Schiller „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“. Nur wer sich selbst achtet, kann andere achten. Die Ehre zurückzugeben heißt dann nicht, den Gefangenen mit Druck „innerlich umzukrempeln“, heißt vor allem ihn von kriminogenen Abhängigkeiten zu befreien, was auch die Herauslösung aus seinem sozialen Umfeld bedeuten kann, heißt vor allem, ihm normale Teilnahmemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben nach dem Tag der Entlassung zu ermöglichen. „Dem Inhaftierten ein künftiges straffreies Leben in Freiheit zu ermöglichen“ – so lautet – wie gesagt – die Forderung des BVerfG. Darauf müssen alle Bemühungen im Strafvollzug ausgerichtet sein.
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